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Einführung

Ein Aufschrei ging durch Deutschland und Europa, als das BVerfG am 30. Juni 
2009 sein Urteil1 zum Vertrag von Lissabon verkündete, in dem es erstmals seit 
dem Jahre 1993 wieder umfassend zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen 
der europäischen Integration Stellung genommen hat. Zwar bestätigte das Ge-
richt erwartungsgemäß die Verfassungskonformität des deutschen Zustim-
mungsgesetzes, ließ es sich jedoch nicht nehmen, dem so geäußerten „Ja zu 
Lissabon“ sogleich ein lautes „Aber“ folgen zu lassen. Nur vordergründig be-
schwört der umstrittene Richterspruch die „Europafreundlichkeit“ des GG, 
während seine wesentlichen Kernaussagen in die diametral entgegengesetzte 
Richtung weisen. Zentraler Baustein ist dabei das Postulat einer „Integrations-
verantwortung“2, die insbesondere die gesetzgebenden Körperschaften des 
Bundes dazu verpflichte, den europäischen Einigungsprozess aktiv mitzuge-
stalten, um auf diese Weise für ein hinreichendes Maß an demokratischer Legi-
timation unionalen Handelns zu sorgen.3 Dem nationalen Gesetzgeber sei es 
verwehrt, der EU und ihren Organen durch das auf der Grundlage von Art.  23 
Abs.  1 GG erlassene Zustimmungsgesetz eine Art Blankovollmacht zu erteilen. 
Vielmehr müsse dieses den späteren Verlauf des Integrationsprozesses in hin-
reichend vorhersehbarer Weise vorzeichnen; spätere Abweichungen oder Über-
schreitungen bedürften in jedem Einzelfall der nachträglichen gesetzgeberi-
schen Legitimation.4 Insbesondere die Aktivierung unbestimmter Kompetenz-
titel, wie beispielsweise der sogenannten Flexibilitätsklausel des Art.  352 AEUV, 
könne daher erst erfolgen, nachdem dies durch ein entsprechendes Zustim-
mungsgesetz gemäß Art.  23 Abs.  1 GG ausdrücklich gebilligt worden sei.5

Zur Begründung seiner Thesen führte das BVerfG im Wesentlichen an, dass 
das Europäische Parlament weder befugt noch in der Lage sei, als Vertreter ei-

1 BVerfGE 123, 267 – Lissabon.
2 BVerfGE 123, 267, 351 – Lissabon.
3 BVerfGE 123, 267, 356 – Lissabon. 
4 BVerfGE 123, 267, 351 – Lissabon.
5 BVerfGE 123, 267, 395 – Lissabon; vgl. auch die einfachgesetzliche Umsetzung in §  8 

IntVG.
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nes europäischen Volkes aufzutreten.6 Ihm könne daher neben dem nationalen 
Gesetzgeber allenfalls unterstützende Bedeutung zukommen.7 Die EU sei 
nichts weiter als ein politischer Sekundärraum, der seine Legitimation aus-
schließlich von den in den Mitgliedstaaten verfassten Staatsvölkern ableite. Die-
se blieben daher weiterhin die „Herren der Verträge“.8 Dabei ging das BVerfG 
– in Fortentwicklung seiner Maastricht-Entscheidung9 – nunmehr sogar so weit, 
im Sinne eines „Bis hierhin und nicht weiter!“10 eine Liste integrationsfester 
Politikbereiche zu formulieren, die zwingend in der Hand des direkt gewählten 
Bundestages beziehungsweise des „demokratischen Primärraums“11 verbleiben 
müssten.12 

Es ist insbesondere dieser letzte Gedanke des Gerichts, der schon früh erken-
nen ließ, welch schwerwiegende Konsequenzen die Entscheidung für den weite-
ren Fortgang der europäischen Integration haben dürfte. Entsprechend harsch 
fiel denn auch die unmittelbare Kritik in der Literatur aus. Das BVerfG habe 
sich in eine ängstliche Verweigerungshaltung zurückgezogen. Anstatt die euro-
päische Integration aktiv mitzugestalten, sei dem Gericht nur noch daran gele-
gen, diese in ihrer Entfaltung zu behindern.13 

Die europapolitischen Auswirkungen der Lissabon-Entscheidung dürften in-
des nicht der einzige Grund dafür gewesen sein, warum diese auf ein derart 
hohes Maß an Ablehnung gestoßen ist. Hinzu kommt vielmehr, dass bereits die 
Abfassung der Urteilsgründe stilistisch wenig geglückt ist. Besonders deutlich 
wird dies bei einem Vergleich mit der Maastricht-Entscheidung14, in der das 
BVerfG seine zentralen demokratietheoretischen Überlegungen noch auf weni-
ger als zehn Seiten in wohlstrukturierter Form darzulegen vermochte.15 Die ins-
gesamt rund 170 Seiten zählende Lissabon-Entscheidung wirkt im Vergleich 
dazu geradezu monströs und unübersichtlich, wobei es dem Leser durch eine 
Vielzahl logischer Sprünge und Auslassungen zusätzlich erschwert wird, die – 
ohnehin konfliktträchtigen – Schlussfolgerungen des Gerichts nachzuvollzie-
hen.16

6 BVerfGE 123, 267, 370 ff. – Lissabon.
7 BVerfGE 123, 267, 368 – Lissabon.
8 BVerfGE 123, 267, 349 – Lissabon.
9 BVerfGE 89, 155 – Maastricht.
10 Schönberger, Der Staat 48 (2009), 535, 536.
11 BVerfGE 123, 267, 411 – Lissabon.
12 BVerfGE 123, 267, 358 ff. – Lissabon.
13 Deutlich Schönberger, Der Staat 48 (2009), 535, 557.
14 BVerfGE 89, 155 – Maastricht.
15 BVerfGE 89, 155, 182 ff. – Maastricht.
16 Ähnlich Schönberger, GLJ 10 (2009), 1201, 1207.



3Einführung

Mehr als alle anderen verfassungsgerichtlichen Innovationen der Vergangen-
heit setzt die theoretische Einordnung des Konzepts der Integrationsverantwor-
tung somit eine nicht unwesentliche Interpretationsleistung voraus,17 die in der 
erforderlichen Tiefe bislang noch fehlt. Von den zahlreichen Fragestellungen, 
die sich in diesem Zusammenhang ergeben haben, harren daher die meisten bis 
heute einer zufriedenstellenden Klärung. So ist insbesondere unklar, wie sich 
das Konzept der Integrationsverantwortung in den Gesamtkontext der Mitwir-
kung von Bundestag und Ländern nach Art.  23 Abs.  2–7 GG einfügen lässt, in 
welchen Fällen ein Gesetz gemäß Art.  23 Abs.  1 GG erforderlich wird und mit 
welchen Mehrheiten dieses gegebenenfalls zu beschließen ist. Die vorliegende 
Arbeit will hier Abhilfe schaffen. Zu diesem Zwecke soll der rechtliche Gehalt 
der Integrationsverantwortung erstmals in einem umfassenden Ansatz ermittelt 
werden, um das Konzept sodann in einem zweiten Schritt auf seine rechtstat-
sächliche Handhabung hin zu untersuchen. 

Es erscheint in diesem Zusammenhang ratsam, im Ersten Teil zunächst die 
historische Genese der Beteiligungsrechte des Bundestages sowie der Länder in 
Angelegenheiten der europäischen Integration kurz nachzuzeichnen. Auf diese 
Weise können Kontinuitäten aufgedeckt werden, die einen wertvollen Erkennt-
nisgewinn – auch für die aktuelle rechtliche Situation – erwarten lassen. Dabei 
wird sich insbesondere zeigen, dass der Art.  23 Abs.  2–7 GG mit seinen umfang
reichen Bestimmungen zur Zuständigkeitsverteilung im „Alltagsgeschäft“18 der 
Union vor allem das Ergebnis jahrzehntelanger Hartnäckigkeit der Länder ist, 
die ihre Mitwirkung an der europäischen Integration immer wieder vom Aus-
bau ihrer Beteiligungsrechte abhängig machten.

Im Zweiten Teil gilt es sodann, die demokratietheoretischen Prämissen her-
auszustellen, die das BVerfG zuerst in der Maastricht- und später in der Lissa-
bon-Entscheidung dazu verleitet haben, anstelle des Europäischen Parlaments 
den nationalen Gesetzgeber ins Zentrum seiner Betrachtungen zu rücken. Denn 
die Integrationsverantwortung ist in erster Linie ein Produkt des – durchaus 
angreifbaren – staatsfixierten Demokratieverständnisses des BVerfG. Will man 
das Konzept in einem ganzheitlichen Ansatz erfassen, so kommt man folglich 
nicht umhin, die insofern maßgeblichen Grundannahmen des Gerichts aufzu-
decken. Erst im Anschluss hieran können Funktion und Anwendungsbereich 
der Integrationsverantwortung in ihren Grundlagen beschrieben werden. Hier-
bei wird vor allem auf die teils deutlich ältere Rechtsprechung des BVerfG zu 
den sogenannten Integrationsprogrammen einzugehen sein, deren Funktion im 

17 Siehe zu den verschiedenen Deutungsmöglichkeiten des Lissabon-Urteils Mayer, NJW 
2010, 714 ff.

18 Begriff z. B. bei Hahn, EuZW 2009, 758, 762 sowie Gröning-von Thüna, integration 
2010, 312.
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Wesentlichen darin besteht, die Reichweite des Zustimmungsgesetzes zu völ-
kerrechtlichen Verträgen zu steuern. Dabei wird sich zeigen, in welch engem 
Zusammenhang das Konzept der Integrationsverantwortung mit den Integra-
tionsprogrammen steht. Ferner soll an dieser Stelle auch bereits das Verhältnis 
der Integrationsverantwortung zur Mitwirkung von Bundestag und Ländern 
nach Art.  23 Abs.  2–7 GG sowie zur sogenannten Haushaltsverantwortung des 
Bundestages geklärt werden.

Im Anschluss an die Aufdeckung der Grundlagen der Integrationsverantwor-
tung soll im Dritten Teil eine detaillierte Beschreibung des rechtlichen Gehalts 
dieses Konzepts erfolgen. Dabei wird von einem weiten Verständnis ausgegan-
gen, was bedeutet, dass neben der sogenannten Grundlagenverantwortung im 
Sinne des Art.  23 Abs.  1 GG auch die Alltagsverantwortung von Bundestag und 
Ländern nach Art.  23 Abs.  2–7 GG untersucht werden soll. Die Betrachtungen 
beschränken sich jedoch auf den materiellen Gehalt der Integrationsverantwor-
tung; prozessuale Fragen bleiben demgegenüber unberücksichtigt. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit bietet sich des Weiteren die besondere 
Gelegenheit, die so gewonnenen Erkenntnisse anschließend im Vierten Teil ei-
ner ersten rechtstatsächlichen Bewertung zu unterziehen. Denn bis zum heuti-
gen Tage, acht Jahre nach der Lissabon-Entscheidung, haben sich – vor allem im 
Zuge der Bewältigung der europäischen Währungs- und Staatsschuldenkrise – 
bereits zahlreiche Anwendungsfälle der Integrationsverantwortung ergeben, 
die es zum großen Teil noch auszuwerten gilt.19 Im Zuge dieser Betrachtung 
kann gezeigt werden, dass das schillernde theoretische Konstrukt aus dem Jah-
re 2009 in der Verfassungsrealität schon bald einiges von seinem Glanz einbü-
ßen musste. 

Mit dieser Feststellung des rechtstatsächlichen Scheiterns der Integrations-
verantwortung ist schließlich die Frage nach der Überwindung des Konzepts 
aufgeworfen. Als besonders problematisch erweist sich dabei die Tatsache, dass 
das BVerfG seine diesbezüglichen Überlegungen im Wesentlichen auf das in 
Art.  20 Abs.  1 und 2 GG verankerte Demokratiegebot stützt, das wiederum der 
Bestandssicherungsklausel des Art.  79 Abs.  3 GG unterfällt. Hierdurch wird 
das Konzept der Integrationsverantwortung im Ergebnis sogar der Disposition 
des verfassungsändernden Gesetzgebers entzogen. Der vermeintliche Identi-
tätskern des GG bildet somit gewissermaßen die uneinnehmbare Festung, in die 
sich das BVerfG zur Verteidigung seiner Vorstellungen von Demokratie und 
Staatlichkeit zurückgezogen hat. Vor dem Hintergrund, dass gegenwärtig nichts 
auf einen Wandel in der Rechtsprechung des BVerfG hindeutet, kann der einzig 
denkbare Ausweg mithin nur in der Ablösung der geltenden Verfassungsord-

19 Siehe aber bereits Calliess/Beichelt, S.  249 ff.; Daiber, DÖV 2014, 809 ff.
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nung als solcher bestehen. Dem soll im Fünften Teil der vorliegenden Arbeit 
nachgegangen werden. Es gilt, den Weg für eine Verfassung der Zukunft zu 
bereiten, die den besonderen Anforderungen eines supranational organisierten 
Kontinents gerecht zu werden vermag. 





1. Teil

Ursprünge der Integrationsverantwortung

Werden Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen, so be-
günstigt dies auf nationaler Ebene zunächst allein die Bundesregierung, der das 
Kompetenzgefüge des GG die Außenvertretung der BRD zuweist. Gesetzge-
bungszuständigkeiten des Bundes- und der Landesgesetzgeber fallen so unwei-
gerlich in die Hände der Exekutivgewalt, die in den maßgeblichen supranationa-
len Rechtsetzungsgremien mitwirkt. Insbesondere der Prozess der europäischen 
Integration bewirkte auf diese Weise deutlich spürbare innerstaatliche Kompe-
tenzverschiebungen weg von der gesetzgebenden Gewalt des Bundes und der 
Länder hin zur ausführenden Gewalt des Bundes.1 

Leidtragende sind in diesem Zusammenhang vor allem die im Bundesrat re-
präsentierten Länder, die, anders als der Bundestag, nicht die Möglichkeit ha-
ben, die Verhandlungslinie der Bundesregierung auf europäischer Ebene im 
Wege der Ausübung politischen Drucks zu steuern. Denn während die Bundes-
regierung von der den Bundestag beherrschenden Koalition abhängig ist, fehlen 
den Ländern vergleichbare Instrumente der politischen Einflussnahme. 

Es kann daher nicht verwundern, dass es vor allem die Länder waren, die ihre 
Mitwirkung an der europäischen Integration – wie zu zeigen sein wird – immer 
wieder von der Gewährung eines Ausgleichs abhängig machten. Diese Bemü-
hungen gipfelten schließlich in der Schaffung des Art.  23 n. F. GG mit seinen 
umfassenden Bestimmungen zur Zuständigkeitsverteilung im Rahmen der eu-
ropäischen Integration.2 Die Mitwirkungsrechte der Länder und des Bundesta-
ges sind in ihrer heutigen Gestalt somit das Ergebnis eines langwierigen histo-
rischen Prozesses, der im Folgenden kurz nachgezeichnet werden soll. Erst auf 
diese Weise erschließen sich die Hintergründe des Konzepts der Integrations-
verantwortung, das in wesentlichen Teilen an die historisch gewachsenen Mit-
wirkungsbefugnisse angeknüpft hat, um selbige sogar noch um eine zusätzliche 
Dimension zu erweitern.3

1 Dazu Geiger, in: Kremer, Die Landesparlamente im Spannungsfeld zwischen europäi-
scher Integration und europäischem Regionalismus, S.  51 ff.

2 Uerpmann-Wittzack, in: von Münch/Kunig, GG, Band  1, Art.  23, Rn.  3; ausführlich zu 
dieser Entwicklung Lang, S.  30 ff.

3 Siehe hierzu ausführlich unten, 2. Teil.


